
 
 

 

Bekanntmachungen der 
Stadt Rösrath 

Planfeststellung für das Bauvorhaben „Bahnhof Rösrath-Hoffnungsthal, ZIP Stufe 2, Pro-
jektnr. G. 011490033“, Bahn-km 15,900 der Strecke 2655 Abzw Vingst – Overath in Rösrath 
 
Der Planfeststellungsbeschluss mit den dazugehörigen Zeichnungen und Erklärungen wird auf-
grund der COVID-19 Pandemiesituation ab dem 13.11.2023 auf der Internetseite des Eisenbahn-
Bundesamtes (www.eba.bund.de unter der Rubrik Planfeststellung) zur allgemeinen Einsichtnahme 
veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ersetzt gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz die 
Auslegung. 
 
Zeitgleich und als zusätzliches Informationsangebot liegt der Planfeststellungsbeschluss mit den 
dazugehörigen Unterlagen ab 13.11.2023 bis einschließlich 14.12.2023 bei der Stadtverwaltung 
Rösrath aus. Die Einsichtnahme ist vom 13.11.2023 bis einschließlich 14.12.2023  
 Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
nur nach vorheriger Terminabstimmung unter folgenden Rufnummern der Stadt Rösrath möglich: 
02205-802419 oder 02205-802409. Die Einsichtnahme kann an dem abgestimmten Termin bei der 
Stadtverwaltung Rösrath im Fachbereich 4 - Bauen, Planen, Umwelt, Mobilität -, im Flur der 2. Eta-
ge, in 51503 Rösrath-Hoffnungsthal, Rathausplatz und unter Einhaltung der jeweils geltenden 
Corona-Bestimmungen erfolgen.  
Stellungnahmen können innerhalb der Auslegungsfrist insbesondere schriftlich oder während der 
o.g. Dienststunden auch nach vorheriger Terminabstimmung zur Niederschrift bei der Bürgermeiste-
rin der Stadt Rösrath, Hauptstraße 229, 51503 Rösrath vorgebracht werden. Stellungnahmen per 
Email können unter planung@roesrath.de abgeben werden. 
 
Aufgrund der Anwendung des Planungssicherstellungsgesetzes ist die Veröffentlichung auf der In-
ternetseite des Eisenbahn-Bundesamtes maßgeblich. Die Auslegungsfrist beginnt daher mit der 
Veröffentlichung im Internet. Nach Ablauf der Auslegungsfrist (zwei Wochen) gilt der Planfeststel-
lungsbeschluss allen Betroffenen und Einwendern, denen der Planfeststellungsbeschluss nicht indi-
viduell zugestellt worden ist, als zugestellt. Diese Zustellungsfiktion gilt unabhängig von einer über 
die Auslegungsfrist hinausgehenden Bereitstellung des Beschlusses sowie des festgestellten Plans 
auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes. 
 
 
 
 
 

 
Rösrath, den 25.10.2023 
 
 
 
Bondina Schulze 
Bürgermeisterin 
 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet auf der Homepage der Stadt Rösrath unter 
www.roesrath.de ab 03.11.2023 veröffentlicht. 
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